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Nummer: 2               Mittwoch, 11.02.2026                       49. Jahrgang 

 

Der Markt Tussenhausen 
sucht 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Reinigungskraft (m/w/d) 
in Teilzeit mit 15,0 Wochenstunden in der Kita 

An der Flossach Zaisertshofen 
und 3,0 Std. für weitere Gemeindehäuser in 

Zaisertshofen (insgesamt 18,0 Std.  
wöchentlich) 

 
Wir erwarten von Ihnen: 
- selbständiges Arbeiten 
- Zuverlässigkeit, Engagement und Flexibilität 
- sehr gute Deutschkenntnisse 

 
Wir bieten Ihnen: 
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
- eine leistungsgerechte Vergütung mit den im 

öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 
nach TVöD 

 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 
16.02.2026 an den Markt Tussenhausen, Markt-
platz 9, 86874 Tussenhausen oder per Mail 
an info@tussenhausen.de. 
 

 
Wahlbenachrichtigung / Versand Briefwahlun-
terlagen 
Der Versand der Wahlbenachrichtigungen ist er-
folgt. Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen be-
ginnt ab Montag, 16.02.2026. 
 
Wahlbekanntmachung für die Wahl des Ge-
meinderats, ersten Bürgermeisters, Landrats 
und Kreistags am Sonntag, 08.03.2026 
Die Abstimmung dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 
Uhr. Das Stimmrecht kann im Abstimmungsraum 
oder durch Briefwahl ausgeübt werden. In den 
Wahlbenachrichtigungen sind der Stimmbezirk und 
der Abstimmungsraum angegeben, in dem die 
Stimmberechtigten abstimmen können. Die Ab-
stimmungsräume lauten wie folgt: 
 
 
 

0001 
Tussenhausen 

Werkraum in der Grundschule 
(barrierefrei), Marktplatz 5 

0002 
Zaisertshofen  

Haus der Vereine (nicht barrie-
refrei), Mörgener Straße 3 

0003 
Mattsies 

Alte Schule (barrierefrei),  
Kirchenweg 6 

 

Die Wahlbenachrichtigung und der Personalaus-
weis sind zur Abstimmung mitzubringen. Wer 
durch Briefwahl wählen will, muss diese bei der 
Gemeinde beantragen. Auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung ist der Antrag auf Briefwahl 
abgedruckt. Sie können entweder diesen ausfüllen 
und wieder bei der Gemeinde abgeben oder über 
den dort abgedruckten QR-Code ihre Briefwahlun-
terlagen beantragen. Bei der Briefwahl sorgen die 
Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief mit 
den Stimmzetteln und dem Wahlschein am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr bei der Gemeinde eingeht. Nähe-
res siehe Aushang an den Gemeindetafeln.  
 
Bekanntmachung über die Einsichtnahme in die 
Wählerverzeichnisse und die Erteilung von 
Wahlscheinen über die Wahl des ersten Bür-
germeisters, des Gemeinderats, des Landrats 
und des Kreistags am Sonntag, 08.03.2026 
Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke 
werden an den Werktagen während der allgemei-
nen Dienststunden in der Zeit vom 16.02.2026 bis 
20.02.2026 im Rathaus Tussenhausen, Bürgerbüro, 
Zimmer Nr. 1, Marktplatz 9, 86874 Tussenhausen 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. 
Jede/Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder die Vollständigkeit zu ihrer/seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen.  
Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in einem 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.  
Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten bis spätestens  
15.02.2026 eine Wahlbenachrichtigung mit einem  
Vordruck für den Antrag auf Erteilung eines  
 

 



Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Stimmrecht nicht ausüben kann.  
Wer einen Wahlschein besitzt kann das Stimmrecht 
ausüben: 

- bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in 
jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die 
den Wahlschein ausgestellt hat, 

- bei Landkreiswahlen durch Stimmabgaben in 
jedem Abstimmungsraum innerhalb des Land-
kreises; gilt der Wahlschein zugleich für Ge-
meindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür 
nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

- durch Briefwahl. 
Einen Wahlschein erhalten auf Antrag: 

- Wahlberechtigte, die in einem Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, 

- Wahlberechtigte, die in einem Wählerver-
zeichnis nicht eingetragen sind, wenn sie 
nachweisen, dass sie ohne Verschulden die 
Antragsfrist für die Eintragung in das Wähler-
verzeichnis oder die Frist für die Beschwerde 
wegen der Richtigkeit und der Vollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses versäumt haben oder 
ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der genannten 
Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden 
ist oder ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfah-
ren festgestellt worden ist und sie nicht in ei-
nem Wählerverzeichnis eingetragen wurden. 

Der Wahlschein kann bis Freitag, 06.03.2026, 
15.00 Uhr im Rathaus Tussenhausen, Bürgerbüro, 
Zimmer Nr. 1, Marktplatz 9, 86874 Tussenhausen 
schriftlich oder mündlich, aber nicht telefonisch, 
beantragt werden. Die Schriftform ist durch Tele-
fax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
Übermittlung in elektronischer Form gewahrt. Der 
mit der Wahlbenachrichtigung übersandte Vor-
druck kann verwendet werden. Verlorene Wahl-
scheine werden nicht ersetzt. 
Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten 
den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem Wahl-
briefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht. 
 
Bericht aus dem Gemeinderat 
Die Termine der Marktgemeinderatssitzungen so-
wie die Beschlüsse der öffentlichen Marktgemein-
deratssitzungen sind auf der Homepage der Markt-
gemeinde Tussenhausen www.tussenhausen.de im 
Ratsinformationssystem unter dem Punkt „Sitzun-
gen“ zu finden. 

Folgende Themen und Beschlüsse wurden im 
Marktgemeinderat behandelt bzw. gefasst: 
Neubau der Ganztagesbetreuung 
Der Marktgemeinderat beschließt den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan der Ganztagesbetreuung 
mit Textteil, Begründung und integriertem Grün-
ordnungsplan in der Fassung vom 20.01.2026 ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 
Einbeziehungssatzung „Zaisertshofen Nord“ 
Der Markgemeinderat billigt den vorgelegten Ent-
wurf der Einbeziehungssatzung „Zaisertshofen – 
Nord“ vom 20.01.2026. Die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 
findet in der Zeit vom 23.01. – 23.02.2026 statt. 
Antrag des Sportvereins Tussenhausen 
Der Marktgemeinderat genehmigt den Antrag des 
Anschlusses der Flutlichtanlage an das Stromnetz 
der Fundushalle und den Einbau eines Stromzäh-
lers. 
 
Hinweis zur Abfallentsorgung: Hundebeutel 
gehören nicht in die Glascontainer 
In letzter Zeit wurde festgestellt, dass Hundekot-
beutel in Glascontainern entsorgt wurden. Dies ist 
nicht erlaubt. Glascontainer sind ausschließlich für 
die Entsorgung von Altglas vorgesehen. Hunde-
kotbeutel zählen zum Restmüll und müssen ent-
sprechend über die Restmülltonne entsorgt werden. 
Falsch entsorgte Abfälle verursachen zusätzliche 
Kosten, erschweren das Recycling und stellen eine 
hygienische Belastung für Anwohner sowie Ent-
sorgungspersonal dar. Die Gemeinde bittet daher 
alle Hundehalterinnen und Hundehalter, Hunde-
kotbeutel ordnungsgemäß zu entsorgen und die 
geltenden Entsorgungsregeln zu beachten.  
 
Hundehaltung 
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
gemeindlichen Hundesteuersatzung die Hundehal-
ter verpflichtet sind, alle Hunde, die über vier Mo-
nate alt sind, bei der Gemeinde anzumelden. 
 
Neue Gebühren für Personalausweise 
Seit dem 07.02.2026 gelten bundesweit neue Ge-
bühren für die Ausstellung von Personalausweisen. 
Hintergrund ist eine gesetzliche Neuregelung, der 
der Bundesrat Ende Januar 2026 zugestimmt hat. 
Die neuen Gebühren betragen: 

• 46,00 € für Antragstellende ab 24 Jahren 
• 27,60 € für Antragstellende unter 24 Jahren 

Mögliche Gebührenermäßigungen oder Gebühren-
befreiungen bleiben nach den geltenden Vorschrif-
ten weiterhin bestehen. Wir bitten um Beachtung. 
 
 



Beantragung von Ausweispapieren 
Die Bundesdruckerei, die für die Ausstellung der 
Personalausweise und Reisepässe zuständig ist, 
liefert derzeit Personalausweise innerhalb von zwei 
bis drei Wochen und Reisepässe innerhalb von vier 
Wochen aus. Grundsätzlich muss die Beantragung 
von Ausweisdokumenten persönlich, bei Kindern 
durch die Sorgeberechtigten, unter Vorlage eines 
biometrischen Lichtbildes in digitaler Form erfol-
gen. Wir bitten zu beachten, dass bei der Beantra-
gung von Ausweisdokumenten für Kinder die Kin-
der ebenfalls mit in das Rathaus kommen müssen. 
Auskünfte erteilt das Einwohnermeldeamt unter 
Tel. 08268/90910. 
 
Verlust von Ausweispapieren 
Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Ausweisin-
haber verpflichtet ist, den Verlust seines Personal-
ausweises oder seines Reisepasses umgehend bei 
der Gemeindeverwaltung zu melden.  Diese Ver-
lustanzeige wird dann auch an die Polizei weiterge-
leitet. Des Weiteren müssen Sie zusätzlich die eID-
Funktion telefonisch über die Sperrhotline  
Tel. 116 116 sperren lassen. Sie werden u.a. nach 
Ihrem Namen, Geburtsdatum und dem Sperrkenn-
wort gefragt, so kann niemand außer Ihnen Ihren 
Ausweis sperren lassen. Das Sperrkennwort ist 
Ihnen bei Aushändigung des Ausweises oder mit 
dem PIN-Brief zugegangen. Die Sperrung kann 
auch über die Gemeindeverwaltung vorgenommen 
werden. 
 
Hinweis für Gewerbetreibende 
Wir bitten alle Gewerbetreibenden, die auf unserer 
Homepage unter www.tussenhausen.de/ortsplan/ 
veröffentlichten Daten und Angaben zu überprü-
fen. Neuaufnahmen, Änderungen oder Streichun-
gen können bis spätestens Sonntag, 15.03.2026 per 
E-Mail an ordnungsamt@tussenhausen.de gemel-
det werden. 
 
Hinweise zur Durchführung traditioneller 
Brauchtumsfeuer 
Im Laufe des Jahres werden in den Gemeinden 
verschiedene traditionelle Brauchtumsfeuer wie 
Funkenfeuer, Maifeuer, Sonnwendfeuer oder 
Kirchweihfeuer abgehalten. Dabei sind einige 
wichtige Vorgaben zu beachten: 
Zulässiges Brennmaterial 
Zur Verbrennung dürfen ausschließlich unbehan-
deltes, naturbelassenes Holz sowie trockene Gar-
tenabfälle (z. B. Schnittgut, Sträucher, Reisig) 
verwendet werden. Das Verbrennen von Abfällen 
jeglicher Art ist verboten und stellt eine Ord-

nungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld ge-
ahndet werden kann. 
Lagerung des Materials 
Um unzulässige Ablagerungen zu vermeiden und 
Tiere zu schützen, darf das Brennmaterial erst we-
nige Tage vor dem Abbrennen des Feuers aufge-
schichtet werden. Sollten dennoch ungeeignete 
Materialien oder Abfälle am Lagerplatz vorhanden 
sein, sind diese vor dem Abbrennen zu entfernen 
und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Verbrennungsrückstände 
Die nach dem Feuer anfallenden Rückstände sind 
unverzüglich zu beseitigen und ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Eine Entsorgung ist über die Umladesta-
tion Breitenbrunn möglich. Die Rückstände dürfen 
keine Erde, Steine oder Humus enthalten. 
Brandschutz und Sicherheit 
Das verwendete Material muss trocken gelagert 
und trocken verbrannt werden. Der Einsatz von 
Benzin oder anderen Brandbeschleunigern ist ver-
boten. Zum Entzünden des Feuers ist trockenes 
Reisig zu verwenden. Das Feuer ist während der 
gesamten Dauer ständig zu beaufsichtigen. Bei 
starkem Wind darf kein Feuer entzündet werden.  
Empfohlene Mindestabstände: 

• 300 m zu Krankenhäusern, Kinder- und Alten-
heimen sowie vergleichbaren Einrichtungen 

• 300 m zu Gebäuden mit brennbaren Baustof-
fen oder leicht entzündlichen Stoffen 

• 100 m zu sonstigen Gebäuden 
• 100 m zu Zeltplätzen, Erholungseinrichtungen 

und Parkplätzen 
• 100 m zu Waldrändern 
• 75 m zu Schienenwegen und öffentlichen 

Straßen 
• 25 m zu Feldgehölzen, Hecken und brandge-

fährdeten Gegenständen 
• 10 m zu öffentlichen Feldwegen, beschränkt 

öffentlichen Wegen sowie Privatwegen, die öf-
fentlich genutzt werden 

Wir bitten um Beachtung dieser Hinweise. Zudem 
werden die Veranstalter von Brauchtumsfeuern 
gebeten, diese bei der Gemeinde anzuzeigen.  
 
Steuertermine 
Am 15.02.2026 werden für das erste Quartal zur 
Zahlung fällig: 

- Grundsteuer 

- Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 

Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung werden 
die fälligen Beträge vom jeweiligen Konto abge-
bucht. Ansonsten bitten wir Sie, die fälligen Beträ-
ge termingerecht auf ein Konto der Marktgemeinde 
Tussenhausen einzuzahlen. 
 



Rentenangelegenheiten 
Gerne sind wir Ihnen bei der Rentenantragsstellung 
oder Kontenklärung bei der Deutschen Rentenver-
sicherung behilflich. Bitte vereinbaren Sie dafür 
einen Termin unter Tel. 08268/90910. Für eine 
Rentenberatung wenden Sie sich bitte an den Ren-
tensprechtag im LRA Unterallgäu in Mindelheim. 
Der Rentensprechtag findet jeden Mittwoch statt. 
Terminvereinbarung ist unter Tel. 0800/100048021 
möglich, bitte halten Sie dafür Ihre Versicherungs-
nummer bereit. 
 
Kindergarten Zaisertshofen 
Die Neuanmeldung für das Kindergarten– und 
Krippenjahr 2026/2027 ab September 2026 findet 
für Kinder ab 10 Monaten bis zum Schuleintritt am 
10.03. und 11.03.2026 von 14.00 - 16.00 Uhr statt. 
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung 
unter Tel. 08268/1820 (zwischen 08.00 Uhr und 
13.00 Uhr) oder per E-Mail  
kitaanderflossach@markt.tussenhausen.de. Montag 
und Freitag haben wir von 07.00 - 13.30 Uhr und 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 07.00 - 
15.00 Uhr geöffnet. Bei Fragen sind wir ebenfalls 
unter dieser Telefonnummer erreichbar. Bitte brin-
gen Sie zu diesem Termin das U-Heft, den Impf-
pass Ihres Kindes, E-Mail-Adresse und wichtige 
Telefonnummern mit. Alexandra Eichele und das 
gesamte Kindergartenteam  
 
Grundschule Tussenhausen 
Schulspiel 
Das Schulspiel für die zukünftigen Erstklässler 
findet am 02.03. und 04.03.2026 statt. Die Grup-
peneinteilung zum Unterrichtsspiel mit den ent-
sprechenden Uhrzeiten wird Ihnen noch per E-Mail 
über die Schule mitgeteilt. 
Schulanmeldung 
Die Schulanmeldung an der Grundschule für das 
Schuljahr 2026/2027 erfolgt in der Woche vom 
16.03. - 20.03.2026 ohne Kind im Sekretariat (Alt-
bau, 2. OG). Eine Liste mit den genauen Terminen 
liegt während des Schulspiels Ihres Kindes für Sie 
zum Eintragen bereit. Eine Liste der erforderlichen 
Unterlagen für die Schuleinschreibung geben wir 
Ihnen an diesem Tag mit. Anzumelden sind alle 
Kinder, die bis zum 30.09.2026 sechs Jahre alt 
werden, d.h. auch sogenannte „Korridorkinder“, 
die zwischen 01.07. und 30.09.2026 sechs Jahre alt 
werden, sowie Kinder, die 2025 zurückgestellt 
wurden. Sollten Sie Ihr Kind an einer anderen 
Schule anmelden wollen, obwohl wir die Sprengel-
schule sind, melden Sie dies bitte im Sekretariat. 
 
 

Nächste Abfuhrtermine 
 

Restmülltonne Freitag, 13.02.2026 
Freitag, 27.02.2026 
Freitag, 13.03.2026 

Biotonne  
 

Mittwoch, 18.02.2026 
Mittwoch, 04.03.2026 
Mittwoch, 18.03.2026 

Gelbe Tonne Dienstag, 10.03.2026 
Altpapiertonne Mittwoch, 18.02.2026 

Mittwoch, 18.03.2026 
 
Fahrt nach Cossé-le-Vivien 
Es ist wieder soweit Dieses Jahr fahren wir wieder 
in unseren Partnergemeinde Cossé-le-Vivien nach 
Frankreich. Am Freitagabend, 22.05.2026 machen 
wir uns auf den Weg, um bei unseren Freunden 
schöne Tage zu verbringen. Die Rückkehr ist für 
Dienstag 26.05.2026 geplant. Sie sind herzlich 
eingeladen, sich zahlreich daran zu beteiligen. Wir 
freuen uns über Anmeldungen von Familien, Ju-
gendlichen, Vereinen und Organisationen. Die 
Anmeldung nimmt ab sofort die Gemeindeverwal-
tung unter Tel. 08268/90910 machen. 
 
Kinderball Tussenhausen 
Der Sportverein Tussenhausen veranstaltet am Fa-
schingssonntag, 15.02.2026 einen Kinderfaschings-
ball in der Mehrzweckhalle Tussenhausen. Beginn 
ist um 13.30 Uhr. Die Minigarde der Zusamfunken 
aus Markt Wald, die Minis der Mattsiesonia und 
auch mehrere Spiele werden für Unterhaltung sor-
gen.  
 
Einladung der Wählergemeinschaft  
Tussenhausen 
Die Wählergemeinschaft Tussenhausen lädt alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger aus der ge-
samten Marktgemeinde herzlich zu Kaffee, Kuchen 
& Gesprächen auf dem Marktplatz Tussenhausen 
am Sonntag, 22.02.2026 von 14.00 - 16.00 Uhr ein. 
Bei Kaffee und Kuchen laden wir Sie herzlich zu 
einem entspannten Austausch ein. Unsere kleinen 
Gäste dürfen sich auf bunte Luftballonfiguren freu-
en. Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche 
und Ihr zahlreiches Kommen!  
Ihre Wählergemeinschaft Tussenhausen 
 
Generalversammlung Historischer Verein  
Tussenhausen e.V. 
Am Freitag, 06.03.2026 findet um 19.30 Uhr im 
Café Berghof in Tussenhausen die Generalver-
sammlung des Historischen Vereins Tussenhausen 
e.V. statt. Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des 
Vereins sind hierzu recht herzlich eingeladen. Auf 
zahlreiche Teilnahme freut sich die Vorstandschaft. 



Frühjahrsbasar 2026 
Am Sonntag, 01.03.2026 findet der alljährliche 
Frühjahr-/Sommerbasar von 13.00 - 15.00 Uhr in 
der Turnhalle Tussenhausen statt. Verkauft werden 
gut erhaltene Kinderbekleidung, Kinderwagen, 
Kinderautositze, Spielzeug und viele Artikel rund 
um das Kind. Wir haben einen großzügigen Kaf-
fee- und Kuchenbereich, der zu einer Verschnauf-
pause einlädt. Gerne packen wir Ihnen den Kuchen 
auch zum Mitnehmen ein. 
Save the Date - Termin für den Herbstbasar 2026: 
Sonntag, 27.09.2026 
 
Gottesdienst mit Krankensalbung in Tussen-
hausen 
Am Samstag, 07.03.2026 findet um 14.00 Uhr ein 
Gottesdienst mit Krankensalbung statt. Anschlie-
ßend wird zum gemütlichen Beisammensein mit 
Kaffee und Kuchen in den Pfarrhof eingeladen. 
 
Generalversammlung Musikverein Tussen-
hausen 
Die Generalversammlung des Musikvereins Tus-
senhausen findet am Freitag, 13.03.2026 um 20.00 
Uhr im Café Berghof in Tussenhausen statt. Alle 
Mitglieder, Freunde und Gönner des Musikvereins 
sind recht herzlich eingeladen. 
 
Generalversammlung Radfahrverein Tussen-
hausen 
Der Radfahrverein Tussenhausen e.V. veranstaltet 
am Sonntag, 15.03.2026 seine Generalversamm-
lung ab 19.00 Uhr im Café Berghof in Tussenhau-
sen. Hierzu sind alle Ehrenmitglieder, Vereinsmit-
glieder, Vereinsvorstände, Gönner und Freunde des 
Vereins ganz herzlich eingeladen. Auf der Tages-
ordnung stehen die verschiedenen Berichte und 
Neuwahlen. Zum Abschluss werden Fotos von 
Veranstaltungen und Ausflügen des RVT gezeigt. 
 
Generalversammlung des SV Tussenhausen 
Die Generalversammlung des Sportvereins Tus-
senhausen e.V. findet am Freitag, 20.03.2026 um 
20.00 Uhr im Sportheim in Tussenhausen statt. 
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des SV Tus-
senhausen sind hierzu recht herzlich eingeladen. 
 
Theaterverein Tussenhausen spielt wieder  
Theater 
Die Proben sind im vollen Gange für unser neues 
Stück „Für immer Disco“ von Andreas Wening. 
Spieltermine: 
So., 05.04.2026, 19.00 Uhr Premiere - danach Be-
wirtung 
Sa., 11.04.2026, 19.00 Uhr - danach Bewirtung 

So., 12.04.2026, 13.30 Uhr - Kaffee und Kuchen /  
   15.00 Uhr - Aufführung 

Sa., 18.04.2026, 19.00 Uhr - danach Bewirtung 
So., 19.04.2026, 16.00 Uhr - danach Bewirtung 
Sa., 25.04.2026, 19.00 Uhr - danach Bewirtung 
So., 26.04.2026, 09.30 Uhr - Weißwurstfrühstück /   

   11.00 Uhr - Aufführung 
Ort: Mehrzweckhalle / Schule Tussenhausen 
Der Kartenvorverkauf ist ab Mittwoch, 11.02.2026 
von Montag bis Freitag von 16.00 - 19.00 Uhr aus-
schließlich telefonisch unter Tel. 0155 63766622 
möglich. 
 
Generalversammlung Flossachtaler Musikanten 
Die Flossachtaler Musikanten laden am Samstag, 
21.02.2026, zur diesjährigen Generalversammlung 
ein. Beginn ist um 20.00 Uhr beim Bäckerwirt in 
Zaisertshofen. Auf der Tagesordnung stehen neben 
dem Tätigkeitsbericht und den Ergänzungswahlen 
auch Wünsche und Anträge.   
 
Frauenkreis Zaisertshofen: Weltgebetstag der 
Frauen 2026  
Herzliche Einladung zum Gottesdienst anlässlich 
des Weltgebetstags der Frauen am Freitag, 
06.03.2026 um 19.15 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Silvester in Zaisertshofen, musikalische Umrah-
mung durch den Revival Chor. Der Weltgebetstag 
2026 führt uns nach Nigeria. Unter dem Thema 
„Kommt! Bringt eure Last“ sind wir eingeladen, 
unsere Sorgen, Hoffnungen und Lebenserfahrun-
gen vor Gott zu bringen und uns mit Frauen welt-
weit im Gebet zu verbinden. Gemeinsam wollen 
wir innehalten, zuhören, beten und neue Kraft 
schöpfen – im Vertrauen darauf, dass wir mit unse-
ren Lasten nicht allein sind. Alle Interessierten sind 
herzlich willkommen! 
 
Altpapiersammlung Zaisertshofen 
Die Kirchenverwaltung Zaisertshofen führt am 
Samstag, 14.03.2026 eine Altpapiersammlung 
durch. Es wird gebeten das Altpapier und auch die 
Kartonagen ab 08.30 Uhr zur Abholung am Stra-
ßenrand bereit zu legen. 
 
Lustiger Nachmittag des Frauenkreises Mattsies 
Die Senioren und der Frauenkreis Mattsies laden 
am Gumpigen Donnerstag, 12.02.2026 um 14.00 
Uhr zum lustigen Nachmittag im Pfarrsaal ein. 
Bei Kaffee und Kuchen werden sie mit lustigen 
Einlagen und Bingo-Spielen unterhalten. Der Tag 
wird mit einer Brotzeit abgerundet. Auch Nicht-
mitglieder sind herzlich willkommen. Wir freuen 
uns auf euer zahlreiches Erscheinen. 
 



Musikverein Mattsies Kesselfleischessen 
Wir freuen uns, Euch zum Kesselfleischessen in 
die Festhalle nach Mattsies einladen zu dürfen. 
Traditionell beginnen wir am Faschingsdienstag, 
17.02.2026 ab 11.00 Uhr mit zünftiger Blasmusik, 
frischem Kesselfleisch sowie Würstchen und 
Pommes. Die Minis der Mattsiesonia zeigen ihr 
Können und anschließend bewirten wir Euch mit 
Kaffee und Kuchen! Wir freuen uns auf Euer 
Kommen und einen gemütlichen Faschingsaus-
klang beim anschließenden Kehraus der Mattsieso-
nia! Euer Musikverein Mattsies 
 
Jagdgenossenschaft Mattsies 
Die Jagdgenossenschaft Mattsies lädt am Samstag, 
21.02.2026 um 20.00 Uhr zur alljährlichen Gene-
ralversammlung ins Sportheim am Sportplatz 
Mattsies ein. Es ergeht recht herzliche Einladung 
an alle Jagdgenossen. 
 
Musikverein Mattsies - Funkenfeuer 
Am Samstag, 21.02.2026 ab 18.00 Uhr laden wir 
Euch herzlich zum Funkenfeuer an der Festhalle in 
Mattsies ein. Dort verbrennen wir die gesammelten 
Christbäume und schaffen eine gemütliche Atmo-
sphäre mit Leberkässemmeln, auszogenen Küchle, 
verschiedenen Getränken sowie Glühwein und 
Punsch. Bitte bringt eure eigenen Tassen mit. 
Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Abend 
mit Euch! Euer Musikverein Mattsies 
 
Freiwillige Feuerwehr Mattsies 
Am Sonntag, 22.02.2026 findet um 19.00 Uhr die 
Dienst- und Generalversammlung der Feuerwehr 
Mattsies im Feuerwehrhaus statt. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem Ehrungen für 40 
Jahre aktiven Feuerwehrdienst und Wahlen. Es 
ergeht herzliche Einladung an alle aktiven Kame-
raden und passiven Mitglieder. 
 
Generalversammlung Musikverein Mattsies  
Zur diesjährigen Generalversammlung des Musik-
vereins Mattsies e.V. möchten wir Sie herzlich am 
Sonntag, 15.03.2026 um 10.30 Uhr ins Feuerwehr-
haus Mattsies (Schulungsraum 1. OG, Kirchenweg 
11, 86874 Mattsies) einladen. Ihr Musikverein 
Mattsies  
 
Pfarrgemeinde Mattsies 
Die Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt Mattsies 
sucht ab dem Frühjahr für den Pfarrgarten eine/n 
engagierte/n und zuverlässige/n Gartenpfleger/in 
für die Grünflächenpflege. Optional kann auch die 
Pflanzpflege wie Hecken- und Rosenpflege, saiso-
nale Arbeiten wie Laubbeseitigung sowie die We-

gepflege übernommen werden - alles KANN, kein 
MUSS. Bei Interesse und Fragen steht Ihnen 
Ramona Hienle unter 0172 3262380 gerne zur Ver-
fügung. Die Kirchenverwaltung Mattsies 
  
Landratsamt am „Gumpigen Donnerstag“ ab 

11.00 Uhr geschlossen 

Das Landratsamt und die Außenstellen in Mindel-
heim und Memmingerberg haben am Gumpigen 
Donnerstag ab 11.00 Uhr geschlossen. Am Fa-
schingsdienstag, 17.02.2026, gelten wieder die 
üblichen Öffnungszeiten. Diese sind im Internet zu 
finden unter www.unterallgaeu.de/oeffnungszeiten. 
 
Eingeschränkte Öffnungszeiten der Wertstoff-
höfe im Fasching 
Die Wertstoffhöfe im Landkreis Unterallgäu haben 
am Gumpigen Donnerstag (12.02.2026) und am 
Faschingsdienstag (17.02.2026) eingeschränkt ge-
öffnet. Am Gumpigen Donnerstag ist der Wert-
stoffhof Mindelheim geschlossen. Am Faschings-
dienstag sind alle übrigen Wertstoffhöfe geschlos-
sen, nur Mindelheim hat geöffnet. Für wichtige 
Anlieferungen steht an beiden Tagen die Umla-
destation Breitenbrunn von 09.00 – 11.30 Uhr und 
13.00 – 16.30 Uhr zur Verfügung. Alle Öffnungs-
zeiten sind in der Unterallgäu-App und unter 
www.unterallgaeu.de/wertstoffhoefe abrufbar. 
 
Landratsamt Unterallgäu: Wie Stress, Schmer-
zen und Faszien zusammenhängen 
Was haben Stress und Schmerzen mit den Faszien 
zu tun? Um diese Frage geht es bei einem kosten-
losen Workshop am Dienstag, 17.03.2026 von 
18.30 – 21.00 Uhr im Landratsamt Unterallgäu in 
Mindelheim, Bad Wörishofer Straße 33. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erfahren, welche 
Funktion Faszien haben, wie Faszien mit Schmer-
zen zusammenhängen und welche Rolle das vege-
tative Nervensystem spielt. Außerdem erlernen die 
Teilnehmenden Strategien, wie sie Stress und 
Schmerzen reduzieren können. Und sie bekommen 
Übungen an die Hand, um den Bereich von Kopf, 
Schultern und Nacken zu lösen. Referent ist Heil-
praktiker für Physiotherapie und Physiotherapeut 
Tobias Dannhart. Veranstalter ist das Unterallgäuer 
Gesundheitsamt. Anmelden kann man sich bis 
Freitag, 13.03.2026, online unter 
www.unterallgaeu.de/veranstaltungen. Weitere 
Informationen gibt es unter Tel. 08261/995-412.  
 
 
 
 
 



Landratsamt Unterallgäu: Online-Vortrag zu 
Sanierung, Heizung und Förderung 
Energie sparen durch eine energetische Sanierung? 
Umstellen auf ein umweltfreundliches Heizsystem? 
„Wir wollen den Unterallgäuerinnen und Unterall-
gäuern helfen, diese Themen richtig anzugehen 
und wollen damit einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten“, sagt Landrat Alex Eder: „Die Hauseigen-
tümer und -bewohner können so von mehr Behag-
lichkeit, einer Wertsteigerung der Immobilie und 
langfristig von einer Kostenreduktion profitieren.“  
Deshalb hat der Landkreis Unterallgäu 2022 zu-
sammen mit dem Energie- und Umweltzentrum 
Allgäu (eza!) und der Verbraucherzentrale die 
mehrjährig angelegte Beratungsaktion „Check-
Dein-Haus“ als Bestandteil der Wärmeoffensive 
gestartet. Im Rahmen der Aktion findet dieses Jahr 
am Donnerstag, 12.03.2026 von 18.30 - 20.30 Uhr 
ein Online-Vortrag zu den Themen Sanierung, 
Heizung und Förderung statt. Eine Anmeldung ist 
erforderlich unter 
www.unterallgaeu.de/veranstaltungen. Anmelde-
schluss ist der 10.03.2026. Angemeldete Personen 
erhalten den Zugangslink für den Online-Vortrag 
einen Tag vor der Veranstaltung. Weitere Angebo-
te der Fachstelle für Klimaschutz gibt es im Inter-
net unter www.unterallgaeu.de/waermeoffensive. 
 
Landratsamt Unterallgäu: Was du denkst, das 
wirst du“ 
Welche Kraft unser Denken hat und wie wir unsere 
Persönlichkeit stärken können, darum geht es bei 
einem Workshop am Donnerstag, 16.04.2026 von 
18.30 – 21.00 Uhr im Landratsamt Unterallgäu, 
Bad Wörishofer Str. 33 in Mindelheim. Referent 
Jürgen Schuster stellt in seinem Vortrag mit dem 
Titel „Was du denkst, das wirst du“ Erkenntnisse 
aus der modernen Hirnforschung und aus der Mo-
tivationspsychologie vor. Außerdem vermittelt er 
Strategien für mehr Gelassenheit auch in stressigen 
Zeiten. Dabei geht es um innere Ruhe, Entspan-
nung, positive Psychologie und Achtsamkeit. Zu-
dem stellt Schuster Inhalte aus seinem aktuellen 
Buch vor. Veranstalter ist das Unterallgäuer Ge-
sundheitsamt. Der Workshop ist kostenlos, eine 
Anmeldung ist bis Freitag, 10.04.2026 unter 
www.unterallgaeu.de/veranstaltungen möglich. 
Weitere Informationen gibt es unter Tel. 
08261/995-412.   
 
NEUE VHS-Kurse im März  
Die VHS Außenstelle Tussenhausen bietet im 
März folgende zwei Kurse an. 
Anmeldung über die zentrale Geschäftsstelle Min-
delheim, Tel.: 08261-9124 oder über die Homepa-

ge unter www.vhs-ua.de 
WhatsApp – einfach erklärt 
Lernen Sie die vielseitigen Möglichkeiten von 
WhatsApp kennen und nutzen Sie die App sicher 
und effizient. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie 
WhatsApp auf Ihrem Smartphone nutzen, ein Pro-
fil erstellen und Kontakte effizient verwalten, um 
die App optimal zu verwenden, inklusive Schritt-
für-Schritt-Anleitungen für den Einstieg. Sie üben 
das Schreiben von Nachrichten, das Starten eines 
Gruppenchats und das Senden von Fotos oder Vi-
deos. Zusätzlich erhalten Sie wichtige Hinweise zu 
Datenschutzeinstellungen und Sicherheit. Der Kurs 
ist geeignet für iPhone- und Android-Smartphone-
Modelle – für einen sicheren und unkomplizierten 
Einstieg in die Welt der Kommunikation!  
Bitte bringen Sie Ihr aufgeladenes Smartphone 
inkl. Ladegerät mit. Wann: Dienstag, 17.03.2026, 
9.00 - 11.30 Uhr mit 15-min. Pause. Wo: Mattsies, 
Kirchenweg 11, Feuerwehrhaus, Sitzungssaal  
Dozent: Dieter Wiethege, Gebühr: 15,00 € 
Der Weg zum guten Bild 
Wie mache ich bessere Bilder mit dem Smartpho-
ne. Bitte bringen Sie Ihr aufgeladenes Smartphone 
inkl. Ladegerät mit. Wann: Dienstag, 24.03.2026,  
9.30 - 11.00 Uhr (ohne Pause). Wo: Mattsies, Kir-
chenweg 11, Feuerwehrhaus, Sitzungssaal 
Dozent: Dieter Wiethege  
 
Lebensmittelpaket gegen Altersarmut  
Wir, der Malteser Hilfsdienst e. V. in Mindelheim, 
möchten bedürftigen Seniorinnen und Senioren 
gegen Armut im Alter helfen. Das Projekt „Le-

bensmittelpakete mit Herz“ gibt es bereits seit ei-
nigen Jahren und ist ein fester Bestandteil der Mal-
teser in Mindelheim. Die Pakete enthalten Grund-
nahrungsmittel sowie frisches Obst und Gemüse. 
Unsere Ehrenamtlichen Helfer kaufen die Lebens-
mittel ein und liefern die Pakete einmal im Monat 
direkt zu den Seniorinnen und Senioren nach Hau-
se. Wenn auch Sie ein Lebensmittelpaket erhalten 
möchten und Sie sind…  

• …über 65 Jahre alt  
• … wohnhaft in Mindelheim und Umgebung  
• … in Ihrer Mobilität eingeschränkt  
• … finanziell bedürftig  

… dann melden Sie sich gerne bei uns – weil Nähe 

zählt. Malteser Hilfsdienst e. V. in Mindelheim 
Tel: 08261/738078 Montag bis Freitag von 08.00 – 
12.00 Uhr. 
Alternativ können Sie sich gerne auch bei Frau 
Möller im Quartiersbüro unter Tel. 08268/909116 
melden. Sie ist bei der Beantragung des Lebensmit-
telpaketes gerne behilflich. 
 



Mikrozensus 2026 startet: 130 000 Bürgerinnen 
und Bürger werden befragt  
Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bun-
desgebiet – der Mikrozensus durchgeführt. Diese 
Haushaltsbefragung ermittelt Daten zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage der Bevölkerung. Bun-
desweit sind ein Prozent der Bevölkerung und da-
mit in Bayern rund 130 000 Personen auskunfts-
pflichtig. Mit ihrer Teilnahme tragen die Befragten 
dazu bei, dass politische Entscheidungen faktenba-
siert getroffen werden können. Die Befragung er-
folgt als Telefoninterview oder Online-Befragung.  
Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haus-
haltsbefragung in Deutschland. Im Rahmen dieser 
Erhebung geben in Bayern jedes Jahr rund 130 000 
Personen in etwa 65 000 Haushalten stellvertretend 
für alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats 
Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingun-
gen. Damit tragen die befragten Personen dazu bei, 
die wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte 
zu verstehen und die Lebensbedingungen der Be-
völkerung zu verbessern. Nur durch verlässliche, 
qualitativ hochwertige Daten können politische 
Entscheidungen zum Beispiel zur Bekämpfung von 
Armut, zur Förderung von Kinderbetreuung oder 
zur Unterstützung von Rentnerinnen und Rentnern 
faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden. 
Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozen-
suserhebung ab? Die Auswahl der zu befragenden 
Haushalte erfolgt nach einem mathematisch-
statistischen Zufallsverfahren, das zunächst Ge-
bäude- bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme am 
Mikrozensus auswählt. Befragt werden die Be-
wohnerinnen und Bewohner dieser Gebäude. Eh-
renamtliche Erhebungsbeauftragte konkretisieren 
dazu die Stichprobe über die Klingelschilder. Da-
bei können sie sich als Erhebungsbeauftragte des 
Bayerischen Landesamts für Statistik ausweisen. 
Anschließend werden die ausgewählten Haushalte 
vom Landesamt für Statistik schriftlich zur Teil-
nahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem 
Schreiben werden die Haushalte ausführlich über 
die Erhebung informiert. Für die Telefoninterviews 
sind bayernweit etwa 130 Erhebungsbeauftragte im 
Einsatz, die sorgfältig ausgewählt und für die 
Durchführung der Interviews umfassend geschult 
wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von 
Januar bis Dezember statt. Es besteht Auskunfts-
pflicht. Fundierte Entscheidungen kann die Politik 
nur auf Basis verlässlicher und repräsentativer Er-
gebnisse treffen. Um dies zu gewährleisten, besteht 
nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. 
Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt 
und aus-schließlich für statistische Zwecke ver-
wendet. Dabei werden die Ergebnisse in aggregier-

ter Form veröffentlicht, so dass kein Rückschluss 
auf einzelne Personen möglich ist. 
 
  

Praxis Dr. Nieberle 
Die Praxis Dr. Nieberle ist wegen Urlaubs in der 
Zeit vom 09.02. – 13.02.2026 geschlossen! Die 
Vertretung übernimmt Dr. Rohrer/Dr. Krell in Ett-
ringen, Tel. 08249/555. Die Bereitschaftspraxis in 
Mindelheim (am Krankenhaus) ist zu folgenden 
Zeiten geöffnet: Mittwoch und Freitag von 16.00 – 
19.00 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen 
jeweils von 10.00 – 16.00 Uhr. Ärztlicher Bereit-
schaftsdienst Tel. 116 117, Notfälle Tel. 112. 
 
Nächstes Mitteilungsblatt 
Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am Mitt-
woch, 18.03.2026. Bitte geben Sie Ihre Texte bis 
spätestens Donnerstag, 12.03.2026 bei der Ge-
meindeverwaltung ab. Die Texte können auch per 
E-Mail an: ordnungsamt@tussenhausen.de gesen-
det werden. 
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